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Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele 

 

JAHRESABSCHLUSS 
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024/2025 

 

ANHANG 

 

Der Jahresabschluss zum 31.08.2025 ist unter Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung Bayern (§§ 20 ff. EBV), der für den Jahres-
abschluss großer Kapitalgesellschaften anzuwendenden Bestimmungen des Han-
delsgesetzbuches (§§ 238 ff. HGB) sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung aufgestellt worden. 

Der Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele wurde zum 01.01.2004 gegründet. Er 
umfasst die drei Betriebsteile Kammerspiele, Schauburg und Otto-Falckenberg-
Schule. 

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist deckungsgleich mit der Spielzeit der 
Theater. Es beginnt jeweils am 01.09. und endet am 31.08. des Folgejahres. 

 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden 

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich 
planmäßiger Abschreibungen angesetzt. 

Sachanlagen, soweit abnutzbar, werden mit den um planmäßige Abschreibungen 
verminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.. Den planmäßigen 
Abschreibungen liegen die der geschätzten wirtschaftlichen Nutzungsdauer ent-
sprechenden Abschreibungssätze zugrunde, die sich grundsätzlich an den von der 
Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen bzw. branchenüblichen 
Werten orientieren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bis zur Wertgrenze von 
800 € im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. 

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden 
Werten bilanziert. 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungs-
kosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. 

Fertige Erzeugnisse werden mit Herstellungskosten bewertet. Angemessene 
Wertabschläge werden gegebenenfalls berücksichtigt. 

Waren werden mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden 
Werten bewertet. 

Der Fundus wird mittels eines vereinfachten Verfahrens auf Basis angefallener 
Sachkosten bewertet. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbe-
trag angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung ge-
tragen. 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie für Altersteil-
zeitvereinbarungen wurden einem versicherungsmathematischen Gutachten ent-
sprechend gebildet. Als Rechengrundlage wurden die „Richttafeln 2018G“ von Dr. 
Klaus Heubeck verwendet. Als Rechnungszinsfuß für die Pensionsverpflichtungen 
wird der gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) von der 



  
 

 

 

Deutschen Bundesbank veröffentlichte stichtagsbezogene Abzinsungssatz von 
2,01 % (Vorjahr: 1,86 %) verwendet. Mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Wohnim-
mobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften“ vom 
11.03.2016 wurde der relevante Zinsermittlungszeitraum von sieben auf zehn 
Jahre ausgeweitet und bei der Bewertung angewendet. Die Rückstellungen wur-
den nach der Projected Unit Credit Method (PUC) berechnet. Die gerechnete Pen-
sions- und Gehaltsdynamisierung beträgt 2,5 % per annum.  

Im Hinblick auf den künftig erforderlichen konsolidierten Jahresabschluss der Lan-
deshauptstadt München hat der Eigenbetrieb für Pensionsansprüche, die vor dem 
01.01.1987 entstanden sind, eine Rückstellung in Höhe von 6.505 T€ (Vorjahr: 
7.210 T€) gebildet. Für weitere Pensionsansprüche aus diesen sog. Altzusagen, 
die mit 935 T€ (Vorjahr: 1.041 T €) bewertet sind, wurden noch keine Rückstellun-
gen gebildet. Der Eigenbetrieb hat insoweit das Wahlrecht gemäß Art. 28 EGHGB 
in Anspruch genommen. 

Der sich aus der unterschiedlichen Bewertung der Altersversorgungsverpflichtun-
gen auf Basis eines durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 
zehn Jahren bzw. sieben Jahren ergebende Unterschiedsbetrag beträgt 
- 267 T€. 

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Die 
Rückstellungsbeträge werden abgezinst, wenn die Restlaufzeit der zugrundelie-
genden Verpflichtungen über einem Jahr liegt. 

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. 

 

II. Erläuterungen zur Bilanz 
 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespie-
gel (siehe Seite 9) dargestellt. 

Die Finanzanlagen in Höhe von 25.289 T€ (Vorjahr: 25.289 T€) haben noch Rest-
laufzeiten von zwei bis sieben Jahren. Sie setzen sich aus einer Anleihe der Stadt 
München sowie fünf Pfandbriefen (Wertpapiere des Anlagevermögens) zusam-
men. 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Verbrauchsmaterial der technischen 
Abteilungen. 

Im Fundus befinden sich die Bühnenbilder und Kostüme aller Inszenierungen des 
Repertoires des Eigenbetriebs. 

In Sonstige Vermögensgegenstände sind Zinsansprüche in Höhe von 195 T€ 
(Vorjahr: 284 T€) enthalten.  

Die Position Aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 17 T€ (Vorjahr: 
40 T€) enthält Aufwendungen für Lizenzen und Wartung. 

Entsprechend der Beschlusslage des Stadtrats zum Jahresabschluss 2023/2024 
wurden Zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 1.016 T€ aufgelöst. 

Als Sonderposten gem. § 265 Abs. 5 S. 2 HGB für Zuwendungen nach Art. 10 
FAG (Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern) wird  
i. H. v. 668 T€ (Vorjahr: 684 T€) eine Zuwendung der Regierung von Oberbayern 
für das Projekt „Generalinstandsetzung und Erweiterung der Otto-Falckenberg-
Schule“ ausgewiesen. Der Sonderposten wird über die Restnutzungsdauer der be-
zuschussten Gebäude aufgelöst. Zudem enthält die Position einen Zuschuss für 
Umbaumaßnahmen für das ehemalige Festspielhaus in Ramersdorf i. H. v 467 T€. 

 



  
 

 

 

 
Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

in T€ 2024/25 Vorjahr 

 für Personal 2.282 1.744 
  davon für Altersteilzeit-/Sabbaticalvereinbarungen 166 156 

 für Jahresabschluss 90 87 

 für Archivierung 67 67 

 für ausstehende Rechnungen 739 834 

 für unterlassene Instandhaltung 103 82 

Summe: 3.281 2.814 

 
 
Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten in 2024/2025 stellt sich wie folgt dar: 
 

 in T €    

Gesamt- 
betrag Be-
richtsjahr 

Restlaufzeit 
bis zu ei-
nem Jahr 

Restlaufzeit 
zwischen 

ein und fünf 
Jahren 

Restlaufzeit 
von mehr 
als fünf 
Jahren 

Durch 
Pfandrechte 
u. ähnliche 
Rechte ge-

sichert 

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditin-
stituten 

50.079 
(Vj: 51.542) 

2.179 
(Vj: 2.202) 

5.400 
(Vj: 5.400) 

42.500 
(Vj: 43.850) 

0 
(Vj: 0) 

Verbindlichkeiten 
gegenüber Rechts-
träger 

346 
(Vj: 1.350) 

346 
(Vj: 1.350) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

Erhaltene Anzahlun-
gen 

418 
(Vj: 397) 

418 
(Vj: 397) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und 
Leistungen 

585 
(Vj: 866) 

585 
(Vj: 866) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

Sonstige Verbind-
lichkeiten 

38 
(Vj: 24) 

38 
(Vj: 24) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

davon im Rahmen der 
sozialen Sicherheit 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

0 
(Vj: 0) 

Summe 
51.466  

(Vj: 54.090) 
3.566 

(Vj: 4.839) 
5.400 

(Vj: 5.400) 
42.500 

(Vj: 43.850) 
0 

(Vj: 0) 

 
Unter Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden antizipative Zins-
abgrenzungen (Fälligkeit 02.11.) in Höhe von 829 T€ (Vorjahr: 852 T€) korrespon-
dierend zu dem entsprechenden Darlehen ausgewiesen. Unter antizipativen Zins-
abgrenzungen sind Ausgaben nach dem Bilanzstichtag zu verstehen, die den Auf-
wand des abgelaufenen Wirtschaftsjahres betreffen. 
 
Die Passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 693 T€ (Vorjahr: 789 T€) ent-
hält die Abonnementvorauszahlung für die Spielzeit 2025/2026 sowie abgegrenzte 
Zuschüsse. 
 
Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Es bestanden folgende Sonstige finanzielle Verpflichtungen: 
 

 kurzfristig bis 1 
Jahr 

Mittelfristig 2 bis 
5 Jahre 

Langfristig über 5 
Jahre 

in T€ 2024/25 Vorjahr 2024/25 Vorjahr 2024/25 Vorjahr 

Anmietung Immobilien 150 95 0 36 0 0 

Anmietung Rechtsträger 243             243 0 0 0 0 

Offene Honorarverbindlichkeiten 249 338 0 0 0 0 
Dienstleistungsverträge 526 640 693 449 0 0 

Summe 1.168 1.316 693 485 0 0 

 
Verpflichtungen aus offenen Bestellungen ergeben sich zum Stichtag in Höhe von 
520 T€ (Vorjahr: 367 T€). 
 
 

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die Umsatzerlöse betragen 3.260 T€ (Vorjahr: 2.931 T€). Sie lassen sich in die 
Tätigkeitsbereiche Theaterkasse 2.559 T€ (Vorjahr: 2.162 T€), Gastspiele und Me-
dienproduktionen 448 T€ (Vorjahr: 512 T€), Merchandising/Anzeigen 21 T€ (Vor-
jahr: 8 T€), Mieten und Pachten 202 T€ (Vorjahr: 242 T€), sonstige Leistungen 11 
T€ (Vorjahr: 7 T€), Schauburg Labor Café 19 T€ (Vorjahr: 0 T€) aufgliedern. 

Die Sonstigen betrieblichen Erträge, Zuschüsse, Spenden in Höhe von 43.349 
T€ (Vorjahr: 41.090 T€) beinhalten u.a. den im Zuge der Haushaltskonsolidierung 
gekürzten Betriebszuschuss der Landeshauptstadt München in Höhe von 40.246 
T€ (Vorjahr: 37.652 T€) und die Lehrpersonalzuschüsse der Regierung von 
Oberbayern in Höhe von 1.183 T€ (Vorjahr: 1.116 T€). Zusätzlich resultieren 16 T€ 
(Vorjahr: 16 T€) aus der Auflösung von Sonderposten. Die sonstigen betrieblichen 
Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ins-
gesamt 1.054 T€ (Vorjahr: 1.540 T€). Davon entfallen 576 T€ auf einen einmaligen 
Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen infolge eines Todesfalls. 

Der Aufwand Altersversorgung beträgt 2.327 T€ (Vorjahr: 2.008 T€). 

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen teilen sich auf in Aufwendungen für 
den Spielbetrieb und Allgemeine Betriebsaufwendungen: 

Die Aufwendungen für den Spielbetrieb betragen 3.211 T€ (Vorjahr: 3.207 T€). Sie 
beinhalten u.a. Aufwendungen für den Einlassdienst, Urheberabgaben, Öffentlich-
keitsarbeit, Gastspiele und Koproduktionen sowie Reisekosten. 

Die Allgemeinen Betriebsaufwendungen in Höhe von 6.673 T€ (Vorjahr: 6.319 T€) 
umfassen u.a. Mieten und Pachten, den Erhaltungsaufwand, Wartungskosten für 
die Betriebsanlagen sowie Kosten der Hausbewirtschaftung. Darin sind ferner Auf-
wendungen für die Leistungsverrechnung mit dem Rechtsträger in Höhe von 1.708 
T€ (Vorjahr: 1.322 T€) und die Steuerungsumlage in Höhe von 721 T€ (Vorjahr: 
823 T€) enthalten. 

Die Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
betragen 454 T€ (Vorjahr: 453 T€). Zudem hat der Eigenbetrieb Erlöse aus Sons-
tigen Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 421 T€ (Vorjahr: 787 T€) er-
zielt. 

Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 9 T€ (Vorjahr: 0 T€). 

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen weist der Eigenbetrieb Aufwendun-
gen aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe 272 T€ (Vorjahr: 258 
T€) aus. Der Zinsaufwand aus kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten beträgt 
2.539 T€ (Vorjahr: 2.607 T€). 



  
 

 

 

 
IV. Sonstige Angaben 

 
1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 
 
Im Dezember 2025 wird die Vollversammlung des Stadtrates in Anbetracht der 
städtischen Haushaltslage eine Konsolidierung für das Haushaltsjahr 2026 mit 
stadtweiten Einsparungen beschließen. Nach gegenwärtigen Planungen wird der 
Betriebszuschuss des Eigenbetriebes um 1.140 T€ gekürzt. Zudem wird der Tarif-
ausgleich für das Wirtschaftsjahr 2025/2026 vorbehaltlich der Beschlussfassung 
des Stadtrates nur anteilig finanziert. 
 
 
 
2.   Angaben gem. § 285 Nr. 21 HGB zu Geschäften mit nahestehenden 

Personen 
 
Die Geschäfte betreffen ausschließlich die Landeshauptstadt München als Rechts-
träger des Eigenbetriebs und gliedern sich wie folgt: 
 

 
Art des Geschäftes 

 
Summe in T€ 

 
Summe Vorjahr in T€ 

Erträge aus Zuschüssen  40.246 37.652 

Aufwand Interne Leistungsverrechnung 1.708 1.322 

Aufwand Steuerungsumlage 721 823 

Sonstige bezogene Leistungen 521 386 

 

In den Erträgen aus Zuschüssen ist anteilig ein Zuschussausgleich für Aufwendun-
gen aus der Tarifrunde 2025 sowie für höhere Kosten für Brandsicherheitswachen 
enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

3.  Angaben zum Personalstand  

Im Wirtschaftsjahr 2024/2025 war im Schnitt folgendes Personal beschäftigt: 
 

  Personalstand (Per-
sonen) 

Personalstand  
(VZÄ) 

  WJ 
2024/2025 

Vorjahr 
WJ 

2024/2025 
Vorjahr 

K
a
m

m
e
rs

p
ie

le
 

Künstlerische Abteilungen 78 73 67,2 62,2 

davon Ensemble 31 30 23,8 22,0 

Technische und künstl.-techni-
sche Abteilungen 

212 211 186,5 186,9 

Verwaltung 46 44 39,1 36,6 

Summe 336 328 292,8 285,7 

S
c
h

a
u

b
u

rg
 

Künstlerische Abteilungen 31 24 28,1 21,6 

davon Ensemble 8 7 8,0 7,0 

Technische und künstl.-techni-
sche Abteilungen 

28 27 22,5 19,9 

Verwaltung 3 2 2,2 1,8 

Summe 62 53 52,8 43,3 

O
tt

o
-F

a
lc

k
e
n

-
b

e
rg

-S
c
h

u
le

 

Schulleitung 6 6 5,0 5,0 

Hauptberufliche Lehrer 14 13 11,8 11,7 

Summe 20 19 16,8 16,7 

  
Gesamtsumme 418 400 362,4 345,7 

 
 
 

4.  Angaben zur Zusatzversorgung 

Die Beschäftigten des Eigenbetriebes Münchner Kammerspiele, deren Arbeitsver-
hältnis sich nach den Bestimmungen des TVöD richtet, haben einen tarifvertragli-
chen Anspruch auf eine Zusatzversorgung. Sie werden bei der Einstellung bzw. 
beim Abschluss eines Arbeitsvertrages zur Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden angemeldet, soweit sie das 17. Lebensjahr vollendet haben und 
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die Wartezeit (60 Pflichtmonatsbeiträge) 
erfüllen können. Im Wirtschaftsjahr 2024/2025 waren 243 Mitarbeiter*innen (Vor-
jahr: 240) versichert. 

Der Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele ist bei der Bayerischen Versorgungs-
kammer (Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden) Mitglied. Die 
Höhe des Umlagesatzes liegt bei 5 %. Der Zusatzbeitrag lag bei 4,0 %. Die Summe 
der umlagepflichtigen Entgelte betrug insgesamt 11.279 T€ (Vorjahr: 10.454 T€). 
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